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Einladung zum 

Kreisbauerntag 2026
am Mittwoch, den 03. Juni 2026, 19:00 Uhr

auf dem Hof Hagge-Kern, Gohweg 16, 25774 Hemme.

Programm:

1. Eröffnung und Begrüßung durch Herrn Henning Schatt,  

Kreisvorsitzender des Bauernverbandes Dithmarschen

2. Grußwort von Herrn Thorben Schütt, Landrat des Kreises Dithmarschen

3. Kurzvortrag eines Junglandwirtes

4. Kurzvortrag von Herrn Klaus-Peter Lucht, Präsident des Bauernverbandes SH e.V.

5. Vortrag von Landwirtschaftsministerin Frau Cornelia Schmachtenberg zur  

aktuellen Situation der Landwirtschaft in Schleswig-Holstein.

6. Diskussion

7. Schlusswort 

Im Anschluss wird ein Imbiss gereicht.

Ich freue mich, Sie auf unserem Kreisbauerntag begrüßen zu können.

 Henning Schatt
  (Kreisvorsitzender)
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Biosicherheit
In den vergangenen Jahren hat der Druck auf die land-

wirtschaftlichen Betriebe mit Nutztierhaltung stark zuge-

nommen. Neben gesellschaftlichen und politischen Anfor-

derungen kommt der Druck aber auch aus dem aktuellen 

Seuchengeschehen. Das Seuchengeschehen insgesamt be-

trifft jeden Nutztierhalter, also jede Nutzungsart. Für die 

Betriebe gilt daher – auch wenn ein umfassender hundert-

prozentiger Schutz schwerlich erreichbar ist – sich bestmög-

lich auf den schlimmstmöglichen Fall eines solchen Eintrags 

vorzubereiten.

Je nach Art der Seuche werden verschiedene behördliche 

Maßnahmen nach einem solchen Eintrag angeordnet.

Auch wenn behördlicherseits keine direkte Anordnung, 

sondern lediglich eine Empfehlung ausgesprochen wird, 

wie zum Beispiel eine Impfempfehlung, so liegt es im We-

sen einer jeden Seuche, dass hiermit ein erhebliches Leid 

für die betroffenen Tiere einher geht. Dass dies in der Folge 

auch wirtschaftliche Auswirkungen auf den Betrieb hat, ist 

ein weiterer Aspekt.

Im Wesentlichen sind die zu treffenden Entscheidungen ei-

nes jeden Betriebsinhabers aber natürlich betriebsindividuell 

unterschiedlich. Allerdings gibt es mehrere Faktoren, die un-

bedingt beachtet werden müssen. So müssen in jedem Jahr 

zu einem anderen Zeitpunkt die exakten Tierzahlen an den 

Tierseuchenfonds gemeldet und die entsprechenden Beiträ-

ge entrichtet werden.

Diese Teilhabe an der Solidargemeinschaft der Nutztier-

halter stellt sicher, dass im Falle eines solchen Eintrags mit 

behördlich angeordneter Tötungsanordnung eine schnelle 

Räumung des Bestandes erfolgen kann.

Da es sich um eine Solidargemeinschaft und nicht um eine 

Versicherung handelt, ist für den Eintragsfall auch darauf zu 

achten, dass für die Abwicklung durch den Tierschutzfonds 

alle Unterlagen zeitnah zur Verfügung gestellt werden. 

Darüber hinaus muss sich jeder Betrieb intensiv mit den be-

stehenden Biosicherheitsmaßnahmen auseinandersetzen. 

Hierfür gibt es für eine erste Einschätzung die Risikoampel 

der Uni Vechta (http://risikoampel.uni-vechta.de).

Jeder Betrieb sollte mindestens einmal im Jahr die Risikoam-

pel daraufhin durchgehen und feststellen, an welcher Stelle 

Biosicherheitsmängel auftauchen und diese beheben. Diese 

beiden Punkte zusammen können am ehesten sicherstellen, 

dass der Betrieb durch einen möglichen Seucheneintrag ge-

ringstmöglich emotional und wirtschaftlich belastet wird.

Daneben sollte der Betrieb auch intensiv Möglichkeiten einer 

Versicherung oder einer individuellen Beratung z.B. durch den 

betreuenden Bestandstierarzt in Betracht ziehen. Eine solche 

Entscheidung ist aber stets betriebsindividuell zu treffen.

Claas-Peter Petersen, BVSH

Am 08.03.2026 verstarb 

unser langjähriger Berufskollege

Thorsten Reimers
im Alter von 53 Jahren.

Thorsten war seit 2008 ehrenamtlich, unter anderem 

als Ortsvertrauensmann und Kreishauptausschuss-

Mitglied, in unserem Verband tätig.

Seit 2013 war er aktives Vorstandsmitglied, zuletzt 

als 1. stellvertretender Kreisvorsitzender.

Thorsten engagierte sich außerdem im  

Landeshauptausschuss des Bauernverbandes  

Schleswig-Holstein.

Mit ihm verlieren wir einen geschätzten  

Berufskollegen, der sich stets für die Belange  

unseres Berufsstandes einsetzte.

Wir sind ihm zu Dank verpflichtet und werden  
ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie  

und allen, die ihm nahestanden.

Kreisbauernverband Dithmarschen

Henning Schatt Jan Dirks

Kreisvorsitzender  Kreisgeschäftsführer
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BÜRO WALTER THEDENS  & SOHN
Inhaber: Holger Thedens e.K.

Fachmakler für Land- und Forstwirtschaft in 3. Generation

Öffentlich bestellter Versteigerer
D-25795 Weddingstedt, Am Pool 3 
Tel.: 0481 - 5526   Fax: 0481 - 88223

E-Mail: immo-thedens@t-online.de

Wir bieten Ihnen unsere vertrauensvolle
Dienstleistung bei Verkauf, Verpachtung,
Verwaltung Ihrer LN-Flächen sowie
gesamter Betriebe an.

Ihre Fläche kann mehr …

Wir renaturieren – Sie verdienen Geld:
Aufwertung als Ökokonto ab 1 ha

 Anlage von Knicks (auch unter 1 ha)
 Extensive Nutzung weiter möglich

Wir beraten Sie gerne:

�    04671 92750-0
�       pohlmann@ecodots.de
 �              www.ecodots.de/fl aechenangebot

6b – GFSI GmbH

Mobil: 0179/2984699; 6B-FONDS.com

Sie haben eine 6b/c-Rücklage?
Wir sind seit vielen Jahren ausschließlich  

auf  6b/c-Lösungen spezialisiert -  
...weniger ist mehr!

Erfahren Kompetent Individuell

 Gänse - Gelegeentnahme von Eiern jagdbarer 
Gänsearten - Merkblatt und Antrag 

Das Landwirtschaftsministerium (MLLEV) hat ein Merk-

blatt mit den entsprechenden Anträgen zur Gelegeent-

nahme und Unfruchtbarmachung von Eiern jagdbarer 

Gänsearten in Schleswig Holstein veröffentlicht. Es be-

schreibt die rechtlichen Grundlagen, die Voraussetzun-

gen für Genehmigungen, die notwendigen Angaben 

im Antrag sowie die Pflichten nach Durchführung der 

Maßnahmen. Das Merkblatt richtet sich an Landwirte, 

Jagdausübungsberechtigte und Behörden. 

In Schleswig-Holstein kommt es vermehrt zu erheblichen 
Schäden auf landwirtschaftlichen Flächen durch Gänse. Die 
Tiere halten sich dauerhaft auf Acker- und Grünland auf, ver-
ursachen deutliche Fraß- und Trittschäden und beeinträch-
tigen durch starke Verkotung die Bewirtschaftung. Zuneh-
mend ist eine Erhöhung des Brutbestandes und somit eine 
Standorttreue festzustellen. Das nun seitens des MLLEVs 
veröffentlichte Merkblatt erläutert, unter welchen Vorausset-
zungen Gelege entnommen oder Eier unfruchtbar gemacht 
werden dürfen. 

Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage ist § 29 Abs. 4 des Landesjagdgesetzes 
Schleswig-Holsteins, der es den Unteren Jagdbehörden er-
möglicht, im Einzelfall Genehmigungen zu erteilen – etwa 
zur Abwendung erheblicher Schäden oder wenn andere 
Lösungen nicht ausreichen. Die Zustimmung des Jagdaus-
übungsberechtigten ist erforderlich, da mit der Behandlung 
von Gelegen in dessen Jagdausübungsrecht eingegriffen 

wird. Das Entnehmen oder Unfruchtbarmachen von Eiern ist 
grundsätzlich jagdscheinpflichtig, kann aber unter unmittel-
barer Aufsicht eines Jagdausübungsberechtigten durchge-
führt werden.

Antragstellung

Antragsberechtigt sind sowohl Jagdausübungsberechtigte 
als auch betroffene Landwirte oder Eigentümer. Ein Antrag 
muss Angaben zu Person und Flächen, zur Nutzung, zum 
Schadensausmaß, zur Anzahl der Brutpaare und durchge-
führten Maßnahmen enthalten sowie Lagepläne beinhalten. 
Die Behörde prüft jeden Fall einzeln und entscheidet, ob au-
ßergewöhnliche Schäden vorliegen und ob Alternativmaß-
nahmen ausgeschöpft wurden. Bei Flächen in Natur- oder 
Vogelschutzgebieten kann zusätzlich eine naturschutzfachli-
che Prüfung durch die Untere Naturschutzbehörde notwen-
dig sein. 

Genehmigung 

Die Genehmigung begrenzt Gebiet, Anzahl der Gelege und 
den Zeitraum der Maßnahmen. Nester dürfen nicht zerstört 
werden, und es dürfen nicht alle Eier eines Geleges behan-
delt werden, um Nachgelegen zu vermeiden. Nach Abschluss 
besteht eine Meldepflicht über die Zahl der behandelten Ge-
lege je Gänseart gegenüber der Unteren Jagdbehörde. Maß-
nahmen sind auch in befriedeten Bezirken oder Schutzge-
bieten möglich, unterliegen dort jedoch besonders strengen 
Voraussetzungen.

Dr. Susanne Werner, Hans-Heinrich von Maydell, BVSH
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Rufen Sie mich an: 04841-77 99 25
Mobil 0151 - 16 65 57 28

LBS Immobilien GmbH NordOst
Norderstrasse 22 - 25813 Husum

Möchten Sie etwas auf Ihrem Hof
verändern oder haben Sie Fragen aller

Art zu Ihrem Betrieb und Ihren
Möglichkeiten?

Wir genießen seit Jahrzehnten das Vertrauen unserer Kunden.
Unser Landwirtschaftsmeister Herr Jörg Petersen

steht Ihnen unverbindlich zur Seite.

JJOOHHAANNNNEESS  KKLLIINNGGEERR  GGmmbbHH  &&  CCoo..  KKGG
2255774466  HHeeiiddee

TTeelleeffoonn  00448811  --  88556600--00

AAuucchh  nnaacchh  GGeesscchhääffttsssscchhlluussss  eerrrreeiicchhbbaarr::
CCllaauuss  SScchhmmiiddtt  TTeell..  00115511  --  1166111199006611

EE--MMaaiill::  sscchhmmiiddtt@@kklliinnggeerrkkgg..ddee

IIhhrr  zzuuvveerrlläässssiiggeerr  &&  pprreeiisswweerrtteerr  LLiieeffeerraanntt
vvoorr  OOrrtt

DDiieesseell      HHeeiizzööll      PPrreemmiiuumm  HHeeiizzööll

MMaarrkkeennsscchhmmiieerrssttooffffee      NNOORRDDGGAASS--FFllüüssssiiggggaass

DBVexklusiv: das neue digitale Zuhause für  
Mitglieder des DBV

Ab Januar startet der DBV mit einem neuen, exklusiven On-

line-Angebot für seine Mitglieder und weitere „Follower“. 

Die Plattform entwickelt das bisherige Angebot der dbk-App  

weiter und bringt die digitale Kommunikation des Verbandes 

für seine Mitglieder auf ein neues Level – moderner, effizien-

ter und jederzeit verfügbar. Damit entsteht das neue digitale 

Zuhause für Mitglieder des DBV.

Warum DBVexklusiv?

Landwirtschaft und Agrarpolitik kennen keine Pausen. Ent-

scheidungen, Diskussionen und Entwicklungen passieren 

täglich. Deshalb ist es wichtig, dass Mitglieder des DBV je-

derzeit Zugriff auf aktuelle Informationen und fundierte Ar-

gumente haben. DBVexklusiv bietet genau das: eine zentrale 

Plattform für alle, die effizient und flexibel kommunizieren 
möchten.

Informiert, vernetzt, exklusiv

Seit dem 14. Januar 2026 ist DBVexklusiv unter https://

exklusiv.bauernverband.de erreichbar und ist Ihre neue 

Adresse für alles, was Landwirtschaft bewegt. Wir freuen uns 

auf Ihr Feedback, Ihre Themenwünsche sind willkommen. 

Gemeinsam gestalten wir die digitale Zukunft des 

Bauernverbandes!

Exklusiv für Mitglieder

Der volle Zugang zu DBVexklusiv ist eigens für Mitglieder des 

DBV sowie berechtigte Nutzer vorgesehen. Die Anmeldung 

erfolgt unkompliziert:

• Mitglieder melden sich einmalig mit ihrer  

Mitgliedsnummer an.

• Andere berechtigte Nutzer aktivieren ihren kosten-

freien Zugang mit ihrem persönlichen Freischaltcode, 

den sie vom DBV erhalten haben. Wenn Sie noch kei-

nen Freischaltcode haben, dann schreiben Sie uns an: 

dbvexklusiv@bauernverband.net.

Vorteile auf einen Blick

• Mit DBVexklusiv profitieren Mitglieder von einer Vielzahl 
an Funktionen und Inhalten:

• Aktualität statt Monatsrhythmus: regelmäßige und zeit-

nahe Informationen zu allen relevanten Themen.

• Fachartikel und Hintergrundberichte: Argumentations-

hilfen und Analysen jederzeit abrufbar.

• Crossmediale Inhalte: für die eigene Kommunikation in 

sozialen Medien oder anderen Kanälen.

• Optimierung für alle Endgeräte: Egal ob Smartphone, Ta-

blet oder Desktop – DBVexklusiv passt sich an.

Vergangenheit und Gegenwart

Das Gedächtnis des DBV

Die dbk – Deutsche Bauern Korrespondenz – zieht zum 

Januar vollständig in die digitale Welt um. Im Jahr 1948 

erstmals erschienen, blickt das Mitgliedermagazin des DBV 

auf eine beachtliche Historie zurück. Im Monatsrhythmus 

veröffentlicht, hat es sich zu einem Sammelband agrarpoli-

tischer Fachexpertise der ehren-und hauptamtlichen DBV-

Vertreter entwickelt. Als wichtiges Nachschlagewerk für 

die zentralen Informationen, Positionen und Argumente 

des Verbandes über die letzten Jahrzehnte ist die dbk das 

Gedächtnis des DBV. 

Die zeitgemäße Verbesserung der Lesbarkeit, die regelmäßi-

ge Modernisierung des Layouts und die Digitalisierung per 

App waren wichtige Entwicklungsschritte, die mit der neuen 

Online-Plattform konsequent fortgesetzt werden. DBVexklu-

siv wird die geschätzte Fachexpertise des DBV weiterführen, 

allein der Veröffentlichungsrhythmus passt sich dem Social-

Media-Takt an: Der Monatsrhythmus hat ausgedient, Kom-

munikation geht ab sofort modern, effizient und crossmedial. 
Jeder Autor, jeder Leser, jedes Mitglied, jeder Landes-, Kreis- 

oder Ortsverband kann die Inhalte mit einem Klick jederzeit 

über seine Social-Media-Kanäle teilen und die gemeinsamen 

Botschaften des Berufsstandes verbreiten.

Dr. Anni Neu, DBV



5

S
Sparkasse

Mittelholstein AG

Wir begleiten die heimischen 
Landwirte bei allen Vorhaben - 
mit persönlicher Nähe, fundierter 
Beratung und schnellen 
Entscheidungen.

Wir sind gern für Sie da.

Weil's um mehr als Geld geht.

((

04331 - 595 0

Verlässliche Partner 
für die Landwirtschaft.

v.l. Birthe Wäthje, Ole Mehrens, Sylvia Rose, Thorsten Sieck, Eike Rix, Stephan Neubauer und Peer Gaida

Fristenkalender 2026Fristenkalender 2026

01.04.

• SAT: Beginn Antragszeitraum für Sammelantrag und 

MSUL 2026

• SAT VNS: Beginn Antragszeitraum VNS mit Laufzeitbe-

ginn 01.01.2027 (Ackerland und Grünland)

• GAP Brachen: Beginn Bodenbearbeitungs-, Mahd- und 

Mulchverbot auf brachliegenden

• Ackerflächen und Dauergrünland ohne Erzeugung (Aus-
nahme: Streuobstwiesen) (bis 15.08.)

• VNS: Fristbeginn Bewirtschaftungsauflagen (u.a. Verbot 
der Bodenbearbeitung, Mahd, organ. Düngung auf eini-

gen VNS-Mustern. Verträge prüfen!

• VNS: Grünland-Muster – Weideauftrieb mit Tierzahlbe-

grenzung zulässig. Verträge prüfen!

• TAM-DB: Maßnahmenplan 2. Halbjahr 2025 an die Be-

hörde (sofern erforderlich)

10.04.

• ITW: Quartalsmeldung

01.05.

• GAP ÖR 5 DGL-Kennarten: Beginn optimaler Erfassungs-

zeitraum der Kennarten (bis Ende Juli)

• NEU: AFP: Beginn Antragsstellung (bis 15.06.)

10.05.

• Dauergrünland: Ende der Frist für Umwandlungs- und 

Narbenerneuerungsanträge, damit Umwandlung/Neu-

einsaat oder Pflügen im SAT 2026 berücksichtigt werden 
kann

15.05.

• SAT: Fristablauf Antragsstellung Direktzahlungen 2026

• SAT: Fristablauf Antrag Ausgleichszulage, Ökolandbau, 

VNS, Natura2000-Prämie, Erschwernisausgleich Pflan-

zenschutz

• GAP ÖR 1b/c Blühflächen/-streifen: Fristende Aussaat

• GAP Mutterkuh/-schaf u. -ziegen-Prämie: Fristablauf An-

tragsstellung, Beginn Haltungszeitraums im Betrieb (bis 

15.08.), Ohrmarkenliste bis 15.05. im SAT einreichen

31.05.

• SAT: Fristablauf Antragsänderungen - u.a. Nachmelden 

von Parzellen und Interventionen bei einzelnen Parzellen 

für Direktzahlungen 2026 (sanktionsfrei) bei fristgerech-

ter Antragsstellung bis 15.05.

• SAT: endgültiger Fristablauf Antragsstellung Direktzah-

lungen (mit Fristsanktion: 1 % der Prämie pro Kalender-

tag ab dem 15.05.)

• EEG: Fristablauf Jahresmeldung

01.06.

• GAP GLÖZ 7 Fruchtwechsel: Hauptkultur-Zeitraum (bis 

15.07.)

Hinweis: Beim GLÖZ 7 Fruchtwechsel zählen ab 2026 

Maismischkulturen zum Mais! Anbauplanung beachten!

15.06.

• AFP: Ende Antragsstellung (ab 01.05.)

• NEU: GAP: Ackerland mit Gras- oder Grünfutterpflanzen 
(GoG) - Ende der einmonatigen Frist für Pfluganzeigen 
mit Pflugereignis vom spätestens 15.05.2026

21.06.

• VNS: Fristablauf Bewirtschaftungsauflagen (u.a. Boden-

bearbeitung, Mahd, organ. Düngung auf einigen VNS-

Mustern wieder möglich. Verträge prüfen!

30.06.

• STV: Abgabe Nachbauerklärung

• Energie- und Stromsteuer: Fristablauf Erklärungspflicht 
über erhaltende Steuerentlastung

• ITW: Wiedereinstieg für Schweinemäster, die ihre Teilnah-

me ausgesetzt haben, um auf neue Anforderungen um-

zubauen. Neues Programmaudit erforderlich.

April

Mai

Juni
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Zecken: Kleine Blutsauger – ernstes Gesundheitsrisiko
„Das kleine Tier kann mir doch nichts anhaben.“ Aus-

sagen wie diese sind keine Seltenheit, wenn es um Ze-

cken geht. Dabei wird die Gefahr, durch ihren Stich an 

Borreliose oder FSME zu erkranken, oft unterschätzt.

Zecken beißen nicht, sie stechen – auch wenn umgangs-
sprachlich oft vom „Zeckenbiss“ die Rede ist. Sie besitzen 
einen Stechrüssel mit Widerhaken. Mit diesem durchdringen 
sie die Haut des Menschen und verankern sich, um Blut zu 
saugen. Dabei können Infektionserreger übertragen werden, 
die zu Erkrankungen führen können.

Wann und wo kommen Zecken vor?

Zecken sind inzwischen ganzjährig zum Risiko geworden. 
Zwar lauern sie hauptsächlich in der wärmeren Jahreszeit, also 
von März bis Oktober, in der Natur auf Nahrung. Aber auch 
im Winter können sie bei milden Temperaturen aktiv sein. Die 
Parasiten warten überwiegend an Wald- und Wegesrändern, 
im lichten Unterholz, in Gebüschen, an feuchten Ufern und 
im hohen Gras auf Tiere oder Menschen. Sie heften sich an 
sie, um sie zu stechen.

Wen sticht die Zecke und wie?

Gefährdet sind grundsätzlich alle Personen, die sich in der 
Natur aufhalten. Daher gelten Landwirte, Gärtner bei der 
Grünpflege, Wald- und Forstarbeiter, Förster, Freizeitsportler 
und Urlauber als besonders gefährdet. 

Zecken lassen sich zum Beispiel im Vorbeigehen von Gräsern 
und Sträuchern abstreifen. Gerne heften sie sich dabei an un-
bedeckte Körperteile, aber auch an Kleidung. Grundsätzlich 
können Zecken überall am Körper zustechen, sie suchen sich 
jedoch eine geeignete Einstichstelle (zum Beispiel Bauch- und 
Brustregion oder Kniekehle). 

Mit dem Stich gibt die Zecke eine betäubende Substanz ab, 
sodass dieser meist nicht bemerkt wird. Anschließend verhakt 
sie sich in der Haut ihres Opfers.

Zecken können Auslöser sein für

• die Borreliose, hervorgerufen durch Bakterien

• die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), verursacht 
durch Viren

• weitere bakterielle und virale Erkrankungen

Borreliose

Die Gefahr, sich mit Borrelien zu infizieren, besteht in allen 
Teilen Deutschlands. Doch auch wenn viele Zecken mit diesen 
Bakterien infiziert sind, bedeutet dies nicht, dass jeder Stich 
zwangsläufig zu einer Erkrankung führt.

Im Gegensatz zur FSME gibt es gegen Borreliose keinen Impf-
stoff. Man kann also nur, so gut es geht, vermeiden, dass 
man gestochen wird. Kommt es dennoch zu einem Stich, 
muss die Zecke rasch entfernt werden. Denn je länger sie Blut 
saugt, desto höher ist das Infektionsrisiko. Etwa zwölf Stun-
den nach dem Einstich beginnt die Übertragung der Borreli-
en-Bakterien, wohingegen FSME-Viren sofort nach dem Stich 
übertragen werden.

Die Borreliose lässt sich in folgende Stadien einteilen:

• Im frühen Stadium kommt es bei 80 bis 90 Prozent der 
Patienten zu einer lokalen Wanderröte. Hierbei bildet 
sich um die Einstichstelle ein geröteter Ring, der nach in-
nen hin blasser wird. Dieser kann weiter über den Körper 
wandern, sich vergrößern und sich über mehrere Körper-
regionen ausbreiten. Vereinzelt kommt es auch zu meh-
reren dieser Stellen am Körper. Gelegentlich entsteht ein 
kleiner Knoten (sog. Lymphozytom) an der Einstichstelle. 
Die Wanderröte sowie begleitende Allgemeinsymptome 
wie Krankheitsgefühl, Gelenkschmerzen, Muskelschmer-
zen, Fieber oder Nachtschweiß können wenige Tage bis 
Wochen nach der Borrelieninfektion auftreten. Sowie 
sich solche Symptome zeigen, sollte sofort ein Arzt auf-
gesucht werden.

• Wenige Wochen bis Monate nach dem Zeckenstich kann 
sich die Infektion auf Organe auswirken. Überwiegend 
betroffen sind hiervon das Nervensystem (Neuroborrelio-
se), die Gelenke und das Herz. Nur 20 bis 50 Prozent der 
Patienten mit Neuroborreliose haben vorher eine Wan-
derröte bemerkt.

• In seltenen Fällen kann es noch nach Monaten oder so-
gar Jahren zu einer späten bzw. chronischen Manifestati-
on mit Beteiligung der Haut, des Nervensystems und der 
Gelenke kommen.

FSME

Die FSME ist eine akute Entzündung des Gehirns, des Rü-
ckenmarks und der Hirnhäute. Sie wird durch das FSME-Virus 
verursacht. Das Robert-Koch-Institut hat jene Landkreise als 
Risikogebiete definiert, in denen ein erhöhtes Infektionsrisi-
ko durch periodische Erkrankungsfälle belegt ist. Die aktuelle 
Karte der FSME-Risikogebiete in Deutschland ist im Internet 
veröffentlicht unter dem Link www.rki.de/fsme.

Die FSME verläuft typischerweise in zwei Phasen:

• Eine bis drei Wochen nach dem Zeckenstich treten ein 
allgemeines Krankheitsgefühl, Kopfschmerzen, Fieber 
und gelegentlich auch Bauchschmerzen auf.

• Nach vorübergehender Besserung kann es wenige Tage 
später zu einem erneuten Fieberanstieg kommen. Es kann 
sich eine Hirnhautentzündung (Meningitis), Gehirnent-
zündung (Enzephalitis) oder Rückenmarksentzündung 
(Myelitis) entwickeln. Symptome sind Kopfschmerzen, 
Nackensteife, Bewusstseinsstörungen und Lähmungen.

Ein hoher Teil der FSME-Infektionen verläuft jedoch asym-
ptomatisch oder die zweite Phase bleibt ganz aus. Aus bis-
her unerforschten Gründen verläuft die FSME mit zuneh-
mendem Alter der betroffenen Person meist schwerer. Da 
lebenslang bleibende Schäden möglich sind, ist es umso 
wichtiger, Zeckenstiche durch geeignete Schutzmaßnah-
men zu verhindern. 

Gegen FSME kann man sich impfen lassen. Personen, die in 
den Risikogebieten wohnen, dort arbeiten oder Urlaub ma-
chen, wird diese Impfung empfohlen. 
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Hallen -/ Stall-/ Betonbau

Landwirtschaftliche Umbauten aller Art

Nordheiderstraße 3 I 25767 Offenbüttel

Mobil: +49 174 6023888

Mail: hthedens@web.de

team.de

IHR STARKER ENERGIEPARTNER

HEIZÖL / DIESEL
SCHMIERSTOFFE
ADBLUE®

HEMMINGSTEDT 

Meldorfer Str. 43

25770 Hemmingstedt

Telefon 0481 63028

AUS DER REGION

OPTISAVE – 

KRAFTSTOFF-

VERBRAUCH BIS ZU 

6 % REDUZIEREN

Berufskrankheit

In der Berufskrankheiten-Statistik der SVLFG spielen Borreliose 
und FSME bei den „Von Tieren auf Menschen übertragbare 
Krankheiten" (Berufskrankheit Nr. 3102 der Anlage zur Be-
rufskrankheiten-Verordnung – BKV) eine große Rolle. Bei den 
angezeigten Berufskrankheiten liegt die Borreliose mit 65 Pro-
zent im Mittelwert der Jahre 2020 bis 2024 auf dem vorders-
ten Platz, gefolgt von Hautpilzerkrankungen (17 Prozent) und 
weiteren Zoonosen (14 Prozent). Die FSME macht vier Prozent 
der Fälle aus.

Informieren und vorbeugen

Beschäftigte zu informieren und zu sensibilisieren, ist von zent-
raler Bedeutung. Unternehmerinnen und Unternehmer haben 
ihre Beschäftigten mittels einer Gefährdungsbeurteilung zu 
unterweisen.
Wer in einem Risikogebiet arbeitet oder plant, dort seinen Ur-
laub zu verbringen, sollte sich rechtzeitig gegen FSME impfen 
lassen.
Dichte, geschlossene und möglichst helle Kleidung sowie eine 
Kopfbedeckung schützen gegen Zeckenstiche. Für einen dich-
ten Abschluss von Hose und Schuhwerk kann eine Gamasche 
dienen. Die Kleidung sollte während und der Körper nach dem 
Aufenthalt im Freien nach Zecken abgesucht werden. Zusätz-
lich können Zeckenabwehrmittel (Repellentien) sowie mit Per-
methrin behandelte Kleidung (zum Beispiel Gamaschen) ver-
wendet werden.

Um nach Zeckenstichen schnell reagieren zu können, sollte der 
Erste-Hilfe-Kasten um einen geeigneten Zeckenentferner, zum 
Beispiel eine gebogene College-Pinzette oder eine Zeckenkar-
te sowie um ein Desinfektionsmittel zur Behandlung der Stich-
stelle ergänzt werden.

Richtig reagieren

Sollte es dennoch zu einem Zeckenstich gekommen sein, gilt:

• Zecke möglichst rasch und ohne zu quetschen mit einem 
Zeckenentferner, der an die Größe des Tieres bzw. dessen 
Entwicklungsstadium angepasst ist, entfernen.

• Anschließend Hände und Zeckenentferner desinfizieren.

• Stichstelle desinfizieren und mit einem Stift markieren, um 
sie wiederzufinden.

• Stichstelle über einen Zeitraum von bis zu vier Wochen 
kontinuierlich beobachten.

• Alternativ ein Foto vom Zeckenstich aufnehmen, auf dem 
die betroffene Körperregion deutlich zu erkennen ist.

• Nachdem die Zecke entfernt ist, dies in einem Meldeblock 
dokumentieren.

• Auf Wanderröte sowie grippale Symptome (Kopfschmer-
zen, Fieber, Muskelschmerzen) achten und bei deren Auf-
treten (auch nach Wochen) sofort zum Arzt gehen.

Weitere Informationen

Alle Gefährdungen und Schutzmaßnahmen stehen auch in 
den Informationsschriften B.01.06 „Borrelien“ und B.01.07 
„FSME-Virus“. Diese sind abrufbar über die Internetseite www.
svlfg.de/biologische-arbeitsstoffe. Das Faltblatt F28 „Achtung, 
Zecken!“ ist verfügbar über den Link www.svlfg.de/f28 .

SVLFG
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Nachhaltige Investitionen brauchen  
nachhaltigen Schutz

Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien leisten 
einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Allerdings sind sie 
auch vielen Gefahren ausgesetzt. Unwetter, technische Schä-
den, Diebstahl oder Vandalismus können schnell zum Total-
ausfall und hohen finanziellen Einbußen führen.

Doch davor können sich Betreiber schützen. Vom Genehmi-
gungsverfahren bis zur Inbetriebnahme bietet die R+V pas-
sende Versicherungslösungen. So werden die geplante Ener-
gieeinspeisung und der Betriebserfolg abgesichert und die 
Risiken für Betreiber kalkulierbarer.  

„Der Betreiber sollte nicht nur den Betrieb einer Anlage absi-
chern, sondern schon deren Planung und Montage“, rät Dr. 
Matthias Baum, Leiter des KompetenzCenter Firmenkunden 
NK/K der R+V Versicherung, einer der Marktführer in diesem 
Segment. „An vielen Stellen lauern Haftungsrisiken, die man 
nicht alle im Blick haben kann“, so Baum weiter. Deshalb 
sollte jeder Investor bereits vor Projektbeginn einen Versiche-
rungsexperten zu Rate ziehen. 

Solarenergie

Speziell für Photovoltaikanlagen bietet die R+V mit der 
„EnergiePolice“ einen umfassenden Versicherungsschutz. Es 
wird empfohlen sowohl die technischen als auch die Haft-
pflichtrisiken von Photovoltaikanlagen zu versichern. Die 
Elektronikversicherung deckt dabei die technischen Risiken 
für wichtige Komponenten wie Solarmodule, Tragrahmen, 
Wechselrichter und Steuerungstechnik ab. Ein optimaler Ver-
sicherungsschutz schließt auch immer die entgangene Ein-
speisevergütung ein.

Ebenfalls ist es wichtig, die Haftpflichtrisiken zu beachten. 
Wenn beispielsweise ein Teil der Anlage vom Dach fällt 

und einen Passanten verletzt, könnten Schmerzensgeld- und 
Schadenersatzforderungen entstehen. Für Anlagen mit einer 
Leistung bis zu 750 Kilowatt-Peak wird ein umfassender Ver-
sicherungsschutz durch ein standardisiertes Bündelprodukt, 
wie die „EnergiePolice“ von R+V, empfohlen. Größere Anla-
gen erhalten ein individuell angepasstes Angebot von R+V.

Windenergieanlagen

Windpark-Betreiber müssen nicht nur Unwetter fürchten. 
Fehlerhafte Windgutachten, Transportschäden oder Rechts-
streitigkeiten können den Bau oder den Betrieb ebenfalls 
gefährden. Mit dem „Spezialkonzept Wind“ bietet die R+V 
einen umfassenden Versicherungsschutz für Windenergie-
anlagen, von der Planungs- über die Errichtungs- bis zur 
Betriebsphase wird der komplette Lebenszyklus einer Wind-
kraftanlage abgedeckt. 

Biogasanlagen 

Auch die Energieerzeugung aus Biogas ist vielen Risiken aus-
gesetzt: Unwetter und Feuer, aber auch Risiken wie Über-
spannungsschaden oder eine Betriebsunterbrechung infolge 
einer Tierseuche können eine Anlage schnell lahmlegen. Für 
Betreiber dieser Anlagen bietet R+V ebenfalls ein leistungs-
starkes Biogaskonzept an, welches vor finanziellen Risiken 
schützt und die Wirtschaftlichkeit der Anlage absichert.

Sprechen Sie mit uns – wir helfen gerne!

Wir beraten Sie ausführlich und finden das für Sie passende 
Versicherungspaket. 

Weitere Informationen zu diesen The-
men finden Sie auf unserer Homepage 
unter Firmenkunden – Branchenkon-
zepte & Themen– Erneuerbare Energi-
en oder über den QR-Code:

R+V

Vom Bauern für Bauern
Bothmann`s leckere Schweinereien

Sönke Bothmann
Dellbrück 8     25704 Bargenstedt
Tel. 0 48 06 - 364    Fax 99 01 71

Aktuelle Termine finden Sie unter  www.Dithmarscher-Grillscheune
Bitte rechtzeitig anmelden!

Partyservice & Saalbetrieb

WÜSTENBERG LANDTECHNIK  

AM SCHULWALD 3-5 • 25813 HUSUM

DER SERVICE

MACHT DEN

UNTERSCHIED

w.   ww.wue.       stenberg-landtechnik.dewww.wuestenberg-landtechnik.de
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In der Region
zu Hause.

Mit einem starken
Partner, auf den sich
unsere Landwirte
verlassen können.

Weil’s um mehr als Geld geht.

Hartwig Kleine

0151 / 12323823

www.duraeumat.de

Stalltechnik für Rinder 

Stalltechnik für Schweine

Gülle- und Entmistungstechnik

Separation und Hygienisierung

ArbeitgeberLuF.SH Newsletter 04/2026 
Tarifverhandlungen

Anfang März 2026 haben sich der Gesamtverband der land- 
und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände (GLFA) und 
die Gewerkschaft IG BAU auf eine Bundesempfehlung für 
die Landwirtschaft geeinigt. Nachdem zwischenzeitlich die 
Widerspruchsfrist abgelaufen ist, starteten auf Basis der Bun-
desempfehlung die regionalen Tarifverhandlungen in den 
Ländern, in Schleswig-Holstein in der 2. Aprilwoche. Für ge-
wöhnlich werden die Regelungen der Bundesempfehlung 1:1 
übernommen. Zusätzlich wird dann über die Vergütung von 
Auszubildenden und Praktikanten verhandelt.

Sonderregelungen zum Mindestlohn 

für Saisonarbeitskräfte

Im März hat der DBV zusammen mit dem GLFA ein Gutach-
ten des Rechtsprofessors Picker aus Heidelberg vorgelegt. 
Nach diesem Gutachten wäre ein Abschlag vom Mindestlohn 
für Saisonarbeitskräfte verfassungs- und europarechtlich zu-
lässig. Als Abschlag wird ein Satz von 10-20% als möglich 
betrachtet. Dabei soll die Untergrenze von 12,82 Euro ge-
wahrt werden. Es liege zwar eine Ungleichbehandlung vor, 
die aber gerechtfertigt sei.

Der GLFA wird mit den anderen beteiligten Verbänden die 
Bundesminister Rainer, Bas, Klingbeil und Frei anschreiben 
und unter Bezugnahme auf das Gutachten die zügige ge-
setzliche Einführung eines Mindestlohnabschlags für land-
wirtschaftliche Saisonkräfte fordern. Details finden Sie u. a. 
in der Presseerklärung des DBV.

Aktuelles zur Arbeitszeiterfassung

Die Verwaltungsgerichte bestätigen zunehmend Bußgelder 
und behördliche Anordnungen gegen Arbeitgeber, die kein 
System zur Arbeitszeiterfassung nutzen. Ausgangspunkt der 

Pflicht ist der BAG-Beschluss von 2022, wonach Arbeitgeber 
Beginn, Dauer und Ende der täglichen Arbeitszeit erfassen 
müssen. Obwohl der Gesetzgeber das Arbeitszeitgesetz bis-
her nicht angepasst hat, wenden Aufsichtsbehörden diese 
Pflicht aktiv an und verlangen Nachweise, teils rückwirkend. 
Das Verwaltungsgericht Hamburg entschied zum Beispiel, 
dass Behörden die Erfassung per Verwaltungsakt anordnen 
dürfen – eine weitere gesetzliche Grundlage sei nicht nötig. 
Bei Nichtbefolgung drohen empfindliche Bußgelder. Unter-
nehmen sollten daher ein geeignetes System einführen, klare 
Verantwortlichkeiten schaffen und auf behördliche Anfragen 
vorbereitet sein. Mit „System“ ist dabei nicht zwingend ein 
elektronisches System gemeint, Papier und Stift sind als Sys-
tem noch ausreichend, so lange die Dokumentation durch-
gängig erfolgt. Die Pflicht ist nicht neu, wird nun aber kon-
sequent durchgesetzt.

Schon gewusst? 
Arbeitsverträge

Bisher haben Sie eine Checkliste anfordern müssen, 
damit der Arbeitgeberverband für Sie einen Arbeits-
vertrag erstellt. Ab sofort können Sie die erforder-
lichen Angaben als Mitglied des Bauernverbands 
Schleswig-Holstein über ein Onlineformular machen, 
das direkt auf der Seite des Bauernverbands hinterlegt 
ist – halten Sie dafür Ihre LogIn-Daten bereit.

 Alice Arp, AGV 

Grüner Kamp 19-21, 24768 Rendsburg 

Tel. 04331 / 1277-26 – E-Mail: agv@bvsh.net 

www.bauern.sh
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Termine des KLFV Dithmarschen:

23.06.2026 Arbeitstagung des KLFV,  
 Ausrichter LFV Am Klev e.V.

28.06.2026 Fahrt des KLFV Dithmarschen zum 

 Bundes-LandFrauentag in Essen 
 vom 28.06.2026 – 01.07.2026

22.09.2026 Kohlanschnitt

Delegiertenversammlung des  
Kreis-LandFrauen-Verbands Dithmarschen 2026

Zur jährlichen Mitgliederversammlung trafen sich die 
Vorstände der Dithmarscher LandFrauenVereine. Nach ei-
nem gemeinsamen Imbiss ging es an die Tagesordnung. 
Drei Ortsvorsitzende wurden teils in Abwesenheit verab-
schiedet und entsprechend die drei neuen Vorsitzenden 
/ 1. Ansprechpartnerinnen begrüßt. Es geht also in allen 
Vereinen mit neuem Schwung weiter. Nach dem Kassen-
bericht von Frauke Kühl bescheinigten die Kassenprüfe-
rinnen der Kassiererin eine gute Buchführung und dem 
Vorstand wurde Entlastung erteilt. Hilde Wohlenberg in-
formierte über die Durchführung des Tags der Milch durch 
LandFrauen in Kindergärten. In diesem Jahr unterstützt 
der Bauernverband wieder die Aktionen.

v. l. die drei neuen Ortsvorsitzenden: Nicole von Eitzen (LFV Hennstedt), 

Sabine Courtenay (LFV Burg) & Astrid Janßen (LFV Meldorf-Geest)

Ein großes Thema war 2025 der Erhalt des Perinatalzentrums 
am WKK Heide, besonders hervorzuheben ist dabei der Ein-
satz seitens des KLFV von Nicole von Eitzen, Ulrike Ruge und 
Göntje Engel. Leider hat sich bis jetzt die Schliessung nicht 
verhindern lassen 

Ein starkes Team: Ulrike Ruge und Nicole von Eitzen

Der diesjährige Kohlanschnitt auf dem Hof Hagge-Kern ist 
schon in Planung, es steht das 40-jährige Jubiläum an. Um 
in regem Austausch untereinander zu bleiben, treffen sich 
die Ortsvorsitzenden weiterhin im Laufe des Jahres zu einem 
Stammtisch und zu einem Weihnachtsfrühstück.

Eenfach de Beste!

Wenn dat Elbeforum sick mit de Land-
fruen tosom deiht, kummt jümmer 
wat wunnerbores dorbi rut. Nu 
weer dat de Optritt vun Steffi 
Steup un de Danzdeerns.

Grotortig, wat för een Stim-
mung de dorste Fru op de Büh-
ne bringt. Vun de eerste Sekunn 
an harr se dat Publikum in Griff 
und dat weer ni bloots een Funke, 
de översprung is, dar weer dat reinste 
Füerwark. Leeder, de man ut de 80er un 90er Johrn kennt, 
hebbt aktuelle plattdütsche Texte kreegen. 

 To´n Biespeel dat Leed vun de Spider Murphy Gang mit den 
Skandol um Rosi, de nu ni mehr in´n Sperrbezirk arbeiten 
deit, sonnern ganz niemodsch in een call-center ehre Deens-
te anbeeden deit. De Nummer 32168 gifft dat denn wohl 
ook ni mehr.

Vun Micheal Jackson öber Nena, Whitney Houston und Tina 
Turner geev dat veel to´n Lachen, ober ook to´n Nohdenken. 
Jümmers ünnerstütz von de Danzdeerns, de för jedes Leed 
een annere Kledosch an harrn, hett Steffi Steup dat Publi-
kum ook mit ehre witzige Moderation begeistert. Tina Turner 
harr wohl secht :“ Simply the best!“

Für den KLFV, Hilde Wohlenberg
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Schwerlastregale
SONDERPOSTEN
SONDERPOSTEN

NNeeuu uunndd ggeebbrraauucchhtt

z.B. Neu 3,50 m hoch mit
3 Lagerebenen inkl. Boden,
inkl. Sicherungsstifte

alle Preise

zzgl.MwSt.

Hanerau-Hademarschen
Westerstraße 47

www.regal-handel.de
T. 0172 - 71 774 25

abPalettenregal

€/Stück netto

84,00

Bito Fachbodenregal

1,60m x 0,40m x 1,00m €/Stück netto

Grundregal 99,00

€/Stück netto

€/Stück nettoinkl. 3 Lagerebenen

inkl. 3 Lagerebenen

Weitspannregal
2,00m x 2,10m x 0,6m

Grundregal 283,00

Anbauregal 224,00

Einlegegitter
44,50

1,10 x 0,89 m €/Stück netto

437,75
€/Stück netto

für Palettenregal

Anbauregal
1,60m x 0,40m x 1,00m

Grundregal

Mitarbeiter
in Teilzeit

zu sofort gesucht

Exklusiv für den Bauernverband Schleswig-Holstein

Diese abwechslungsreiche 10-tägige Rund-
reise durch Albanien und Nordmazedonien 
verbindet eindrucksvoll kulturelle Höhepunk-
te, landschaftliche Vielfalt und Begegnun-
gen. Nach der Anreise und dem Transfer zum 
Hotel beginnt die Reise mit einem Besuch der 
historischen Stadt Krujë. In der Festung und 
auf dem traditionellen Basar wird die beweg-
te Geschichte des Landes ebenso lebendig 
wie das bis heute gepflegte Kunsthandwerk. 
Weiter geht es nach Elbasan, einer einst be-
deutenden Station an der antiken Via Egna-
tia, bevor die Route über die Grenze nach 
Nordmazedonien zum Ohrid-See führt. Im 
Kloster Sveti Naum und entlang des Sees ent-
faltet sich eine faszinierende Verbindung aus 
Natur, Geschichte und Spiritualität.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Erkundung 
der UNESCO-geschützten Region rund um 
den Ohrid-See. Historische Bauwerke wie die 
Kirche Sveta Sofia und die Festung des Zaren 
Samoil zeugen von der kulturellen Bedeu-
tung der Region. Während einer Bootsfahrt 
eröffnet sich ein beeindruckendes Panorama 
aus tiefblauem Wasser und den Bergen des 
Galicica-Nationalparks. Auch kulinarisch bie-
tet die Region authentische Einblicke in die 
ländliche Küche. Zurück in Albanien führt 
die Reise nach Berat, die „Stadt der tausend 
Fenster“ mit osmanisch geprägtem Stadtbild. 
Ergänzt wird dieser Eindruck durch den Be-
such einer Olivenplantage, bei dem Herstel-
lung und Verkostung regionaler Produkte im 
Mittelpunkt stehen.

Die Weiterreise führt durch eindrucksvolle 
Berglandschaften nach Gjirokastër, einem 
weiteren UNESCO-Welterbe mit charakteris-
tischen Steinhäusern und einer imposanten 
Zitadelle. Ein Besuch im traditionellen Wohn-
haus der Familie Skenduli vermittelt Einbli-
cke in das Leben vergangener Jahrhunderte. 
Naturerlebnis und Farbenspiel erwarten die 
Reisenden anschließend an der berühmten 
Karstquelle „Blue Eye“, bevor mit Saranda 
die Küste des Ionischen Meeres erreicht wird. 
In Butrint findet sich ein eindrucksvolles ar-
chäologisches Areal, in dem griechische, rö-
mische und byzantinische Geschichte aufei-
nandertreffen. Die Reise entlang der Riviera 
begeistert mit spektakulären Ausblicken, z.B. 
vom Llogara-Pass, sowie mit Einblicken in his-
torische Stätten wie die Burg von Ali Pasha.

Über Vlora und die Lagunenlandschaft von 
Karavasta führt die Route weiter nach Durrës, 
wo die antiken Wurzeln der bedeutenden 
Hafenstadt sichtbar werden. Den Abschluss 
bildet Tirana, eine lebendige Hauptstadt, in 
der sich Geschichte und Moderne begegnen. 
Mit zahlreichen Eindrücken eines facettenrei-
chen Landes endet die Reise und die Rück-
kehr erfolgt nach erlebnisreichen Tagen voller 
Kultur, Natur und Begegnungen.

Beratung und Buchung

Kreisbauernverband Dithmarschen
Waldschlösschenstr. 39, 25746 Heide
Telefon: 0481-850420
E-Mail: kbv.hei@bvsh.net

Der Reiz des unbekannten Albaniens

10-Tage-Erlebnisreise ab € 1.995

UNESCO-Welterbe St. Naum am Ohrid-See

Antike pur in Butrint

Naturschauspiel Blue Eye

vom 23.09. bis 02.10.2026
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 Landwirtschaftliches Bauen: 
Gut vorbereitet zur Genehmigung

Landwirtschaftliche Betriebe entwickeln sich stetig weiter. 

Neue Stallungen, Maschinenhallen, Lagerflächen, Silageplat-
ten oder auch Wohnraum für die Hofnachfolge machen Bau-

vorhaben erforderlich. Da sich landwirtschaftliche Hofstellen 

in der Regel im sogenannten Außenbereich befinden, gelten 
hierfür besondere bauplanungsrechtliche Vorschriften.

Grundsätzlich soll der Außenbereich von weiterer Bebauung 

möglichst freigehalten werden. Bauvorhaben sind dort da-

her nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Eine 

wichtige Ausnahme betrifft Vorhaben, die einem land- oder 

forstwirtschaftlichen Betrieb dienen. Solche Vorhaben kön-

nen nach § 35 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zulässig sein, 

wenn 

1. sie dem Betrieb funktional zugeordnet sind, 

2. nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche in An-

spruch nehmen,

3. die Erschließung gesichert ist und 

4. keine öffentlichen Belange entgegenstehen. 

Wichtig ist dabei: Es reicht nicht aus, dass jemand Landwirt 

ist. Entscheidend ist, dass das konkrete Bauvorhaben tatsäch-

lich einem landwirtschaftlichen Betrieb dient und für die Be-

wirtschaftung erforderlich ist. Da landwirtschaftliche Betrie-

be sich durch ihre Entwicklung individuell in ihrer Struktur, in 

der Größe und auch in der Betriebsführung unterscheiden, 

sind diese auch entsprechend individuell und einzelfallbezo-

gen zu betrachten.

Dies führt dazu, dass auch jeder Bauantrag einzelfallbezogen 

zu prüfen ist. 

Daher ist es sinnvoll möglichst frühzeitig das Gespräch mit 

der Bauaufsicht zu suchen. In einem persönlichen Austausch 

lassen sich viele Fragen bereits im Vorfeld klären und das 

weitere Vorgehen direkt bezogen auf das geplante Vorha-

ben besprechen.

Für die Einreichung eines Bauantrags ist in der Regel ein Ent-

wurfsverfasser erforderlich, also ein Architektur- oder Ingeni-

eurbüro. Diese Fachleute sind mit den üblichen Bauvorlagen 

vertraut und stellen die notwendigen Unterlagen zusammen.

Folgende Bauvorlagen, die sich aus der Bauvorlageverord-

nung (BauVorlVO) ergeben, sind mit jedem Bauantrag erfor-

derlich:

• Auszug aus der Liegenschaftskarte

• Lageplan im geeigneten Maßstab

• Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten und Schnitte)

• Baubeschreibung

• Betriebsbeschreibung für den landwirtschaftlichen Be-

trieb

• Angaben über die gesicherte Erschließung (bspw. Ent-

wässerung)

• Nachweis der Standsicherheit, soweit er einer bauauf-

sichtlichen Prüfung bedarf

• Nachweis des Brandschutzes 

• Ausgleichsbilanzierung inklusive der Darstellung vorhan-

dener und geplanter Versiegelungen

Grundlage ist der genehmigte Bestand der Hofstelle. Dem-

entsprechend sind im Lageplan der Bestand in Grau, der 

geplante Abbruch in Gelb und der geplante Neubau in Rot 

dargestellt. Neben zahlreichen weiteren, erforderlichen 

Darstellungen sind im Lageplan auch die befestigten Flä-

chen, die geschützten Naturbestandteile sowie Hydranten 

und andere Wasserentnahmestellen für die Feuerwehr ein-

zuzeichnen. 

Für den Entwurfsverfasser ist es hilfreich, wenn die vorhan-

denen Baugenehmigungen und alten Bauunterlagen früh-

zeitig zusammengestellt und dem beauftragten Planungs-

büro zur Verfügung gestellt werden. Auch Informationen zu 

den befestigten Hofflächen (Versiegelung und dazugehörige 
Berechnungen), bisher nicht ausgeglichenen Versiegelungen 

oder geänderten Nutzungen von Bestandsgebäuden sind er-

forderlich. 

Um für die Prüfung der landwirtschaftlichen Privilegierung 

einen Eindruck über die Zusammenhänge des landwirt-

schaftlichen Betriebes zu erlangen, ist die landwirtschaftli-
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che Betriebsbeschreibung wesentlich. Diese hilft der Bauauf-

sicht, den Betrieb und die betriebliche Notwendigkeit des 

Vorhabens einzuordnen. Die Betriebsbeschreibung sollte un-

ter anderem Angaben enthalten zu:

• sämtlichen Betriebsflächen (ha) aller Betriebsstandorte

• Angaben zur Tierhaltung aller Betriebsstandorte und ein 

dazugehöriger Nachweis zur ausreichenden Futtergrund-

lage 

• vorhandenen Wohngebäuden, Betriebsleiter- und Alten-

teiler- Wohnungen/ Häuser

• vorhandenen Lagerkapazitäten für Gülle, Jauche usw. 

und

• zur Anzahl von Arbeitsumfang von Arbeitskräften.

Bei komplexen landwirtschaftlichen Zusammenhängen kann 

darüber hinaus ein Gutachten zur Privilegierung des Vorha-

bens erforderlich werden. Die Notwendigkeit eines solchen 

Gutachtens sollte in einem Beratungsgespräch im Vorfeld der 

Antragsstellung mit der Bauaufsichtsbehörde abgestimmt 

werden und (sofern erforderlich) bereits zusammen mit dem 

Bauantrag eingereicht werden. Dies verkürzt die Bearbei-

tungszeit des Bauantrages erheblich.

Je nach Vorhaben können weitere Unterlagen erforderlich 

sein. Änderungen in der Emissionssituation – etwa durch 

neue Silageplatten, eine Erweiterung der Tierhaltung oder 

zusätzliche Güllebehälter – können ein Geruchsgutachten 

notwendig machen.

Ein weiterer wesentlicher Baustein in der Beurteilung des 

Bauvorhabens ist die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung. Diese 

ist mit Bauantragsstellung beizubringen. Neben der Darstel-

lung des Eingriffs sind die Angaben über Art und Umfang 

des Ausgleiches erforderlich. Je nach Größe des zu erbrin-

genden Ausgleichs kann der Ausgleich monetär, durch eine 

reale Maßnahme auf dem Betriebsgelände (etwa die Anlage 

neuer Knicks oder anderer Landschaftselemente) oder über 

ein Ökokonto erfolgen.

Erklärtes Ziel der Bauaufsichtsbehörde des Kreises Dithmar-

schen ist es, Bauvorhaben möglichst zügig und rechtssicher 

zu bearbeiten. Um dieses Ziel zu erreichen, ist sie auf nach-

vollziehbare und vollständige Bauvorlagen angewiesen. 

Wer ein Bauvorhaben plant darf sich gerne vor Antragstel-

lung mit dem Kreis Dithmarschen in Verbindung setzen, um 

die notwendigen Bauvorlagen abzustimmen. Dies erleichtert 

und verkürzt das Verfahren erheblich!

Termine können telefonisch unter der 0481/97-0 oder online 

über die Homepage des Kreises Dithmarschen gebucht werden: 

www.dithmarschen.de/service/terminbuchung 

Anja Händler

Sachgebietsleitung Untere Bauaufsichtsbehörde

Kreis Dithmarschen
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Aktuelles Seuchengeschehen 
Geflügelpest – HPAI

Das Seuchengeschehen der Geflügelpest ist weiterhin aktiv. 
Im Vergleich zum Vorjahr sind 2025 im Südosten Schleswig-
Holsteins deutlich mehr Fälle aufgetreten. An der Westküste 
bleibt die Zahl der Ausbrüche weiterhin auf einem konstant 
hohen Niveau. In vielen Kreisen wurde eine Aufstallungs-
pflicht angeordnet, deren Umsetzung jedoch kreisindividuell 
geregelt ist. Zudem gilt die Allgemeinverfügung des Landes 
Schleswig-Holstein zur Einhaltung der Biosicherheitsmaßnah-
men. Die Impfung, wie sie derzeit in Frankreich durchgeführt 
wird, spielt aktuell keine Rolle, da eine Marktgängigkeit der 
Produkte nicht gewährleistet werden kann.

Newcastle-Krankheit – ND

Die Newcastle-Krankheit ist eine Tierseuche, die vor allem 
Geflügel betrifft. Ende Februar 2026 wurde erstmals seit 30 
Jahren der Ausbruch von ND in einem deutschen Hausge-
flügelbestand bestätigt. Zunächst in einem Putenbestand 
in Brandenburg und kurze Zeit später in einem Bestand mit 
Legehennen in Bayern. Sowohl in Brandenburg als auch in 
Bayern breitet sich die Krankheit derzeit weiter aus.

Wie auch die Geflügelpest ist die Newcastle-Krankheit als 
Kategorie-A-Seuche eingestuft. Das bedeutet, dass im Aus-
bruchsfall der betroffene Betrieb vollständig geräumt werden 
muss. Darüber hinaus wurden im Umkreis der Ausbrüche 
Restriktionsgebiete mit Schutz- und Überwachungszonen 
eingerichtet. In diesen Gebieten gelten strenge Auflagen zur 
Aufstallung, zur Verbringung von Geflügel sowie zur Einhal-
tung von Biosicherheitsmaßnahmen.

In Deutschland besteht seit vielen Jahren eine Impfpflicht für 
Hühner und Truthühner, die auch für Kleinsthaltungen ab 
dem ersten Tier gilt. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) weist 
darauf hin, dass Impfungen zwar die Anfälligkeit der Tiere 
verringern und den Infektionsdruck in den Beständen redu-
zieren können. Dennoch kann das Virus trotz bestehender 
Immunität weiterhin „unter der Impfdecke“ zirkulieren.

Aus diesem Grund reicht eine alleinige Impfstrategie nicht 
aus, um die Krankheit langfristig zu kontrollieren. Erst das 
Zusammenspiel aus konsequenter Impfung und schnellen 
Bekämpfungsmaßnahmen, bei denen infizierte Bestände 
vollständig getilgt werden („stamping-out“), hat sich in den 

vergangenen Jahrzehnten als wirksamer Ansatz erwiesen, 
um die Ausbreitung nachhaltig einzudämmen.

Die Newcastle-Krankheit gilt zudem als geringfügige Zoono-
se. Das bedeutet, dass auch Menschen infiziert werden kön-
nen, die Erkrankung jedoch in der Regel als ungefährlich gilt.

Afrikanische Schweinepest – ASP

Die Afrikanische Schweinepest breitet sich weiterhin in 
Deutschland aus. Zuletzt mussten die Sperrzonen in Nord-
rhein-Westfalen ausgeweitet werden, nachdem infizierte 
Wildschweine außerhalb des bisherigen Kerngebietes nach-
gewiesen wurden. Positive Nachrichten kommen hingegen 
aus den östlichen Bundesländern: Sachsen gilt seit Anfang 
Februar 2026 wieder als ASP-frei. Auch in Brandenburg 
konnten die letzten Restriktionszonen aufgehoben werden. 
Lediglich ein Schutzkorridor an der Grenze zu Polen bleibt 
weiterhin bestehen.

Trotz dieser Entwicklungen besteht weiterhin ein hohes Risiko 
eines ASP-Eintrags, da das Seuchengeschehen in einigen EU-
Ländern weiterhin sehr aktiv ist. Der Bauernverband begrüßt 
daher die Fortschritte beim Regionalisierungsabkommen mit 
China. Ziel ist es, den chinesischen Markt künftig wieder für 
Schweinefleisch aus ASP-freien Regionen Deutschlands zu 
öffnen. Es wird auf rasche Verhandlungen gesetzt, damit das 
Abkommen möglichst zeitnah in Kraft treten kann.

Blauzungenkrankheit – BTV

Die Blauzungenkrankheit des Serotyps 3 führte im Sommer 
2024 zu erheblichen Verlusten und schweren Krankheitsver-
läufen sowohl bei kleinen Wiederkäuern als auch bei Rindern. 
Seitdem werden weiterhin Fälle gemeldet, und der Serotyp 3 
zirkuliert inzwischen in nahezu allen Regionen Deutschlands.

Mit steigenden Temperaturen nimmt auch die Aktivität der 
Gnitzen zu, die als Vektoren der Blauzungenkrankheit fun-
gieren. Daher ist in den kommenden Monaten wieder mit 
einem Anstieg der BTV-Fälle zu rechnen. Die Impfung stellt 
derzeit den einzigen wirksamen Schutz vor schweren Krank-
heitsverläufen dar. Rückmeldungen und Auswertungen regi-
onaler Tierärzte zeigen deutlich, dass in Betrieben mit einer 
Grundimmunisierung deutlich weniger Totalausfälle auftre-
ten. Deshalb wird weiterhin dringend empfohlen, gegen BTV 

Staldmæglerne A/S  ∙  (+45) 7660 0003  ∙  www.staldmaeglerne.dk
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des Serotyps 3 zu impfen. Bereits grundimmunisierte Tiere 
sollten eine Auffrischungsimpfung erhalten. Auch nachgebo-
rene Tiere sollten rechtzeitig nachgeimpft werden. Insbeson-
dere Tiere, bei denen in diesem Jahr eine Trächtigkeit geplant 
ist, sollten unbedingt geimpft werden.

Im Oktober 2025 wurde zudem erstmals seit 2015 wieder 
ein Ausbruch der Blauzungenkrankheit des Serotyps 8 in 
Deutschland bestätigt. Seitdem breitet sich dieser Serotyp in 
südlichen Bundesländern bis nach Mitteldeutschland aus. In 
den betroffenen Regionen wurden Sperrzonen eingerichtet 
und entsprechende Verbringungsauflagen festgelegt.

Die klinischen Symptome sind aufgrund von zwei zirkulieren-
den Stämmen unterschiedlich ausgeprägt. In einigen Fällen 
ähneln sie denen des Serotyps 3 oder fallen sogar schwä-
cher aus. In anderen Fällen werden jedoch deutlich stärkere 
Krankheitsverläufe beobachtet.

Aktuell wurden in Schleswig-Holstein noch keine Fälle von 
BTV-8 festgestellt. Das Ausbruchsgeschehen sollte dennoch 
weiterhin aufmerksam beobachtet werden. Das Friedrich-Lo-
effler-Institut (FLI) geht davon aus, dass sich auch dieser Sero-
typ weiter in Richtung Norden ausbreiten wird. Aus diesem 
Grund empfiehlt das nationale Referenzlabor eine Impfung 
deutschlandweit. 

Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach BTV-8-Impf-
stoff kam es zunächst zu Lieferengpässen, die sich inzwischen 
langsam zu entspannen scheinen. Zwischen den verschiede-
nen Serotypen besteht keine Kreuzimmunität. Eine Impfung 
gegen BTV-3 schützt daher nicht vor einer Infektion mit BTV-

8 oder anderen Serotypen. Derzeit wird in Schleswig-Holstein 
kein Impfzuschuss zur Grundimmunisierung von BTV-8 ge-
währt.

Die Impfungen sollten möglichst vor Beginn der kommenden 
Gnitzen- und Weidesaison abgeschlossen sein. Wichtig ist in 
jedem Fall die Abstimmung mit dem betreuenden Hoftierarzt 
bezüglich der Impfstrategie im eigenen Bestand.

Kadaverlagerung und -abholung

Ein wichtiger Bestandteil der Biosicherheit in tierhaltenden 
Betrieben ist der sachgerechte Umgang mit verendeten Tie-
ren. Tierkadaver müssen so gelagert und bereitgestellt wer-
den, dass kein seuchenhygienisches Risiko für den Bestand 
entsteht. Je nach Tierart sollten sie in geschlossenen, flüs-
sigkeitsdichten Behältern oder auf befestigten Flächen mit 
fester Abdeckung gelagert werden. Zudem müssen die La-
gerplätze vor Wildtieren geschützt sein.

Der Kadaverlagerplatz sollte möglichst am Betriebsrand lie-
gen, damit das Abholfahrzeug nicht in den Stallbereich fah-
ren muss. Darüber hinaus sind Hygienemaßnahmen beim 
Umgang mit Kadavern einzuhalten und die Abläufe im be-
trieblichen Biosicherheitsplan zu dokumentieren. Eine zügige 
Abholung der Kadaver ist ebenfalls wichtig.

In Schleswig-Holstein ist hierfür die Rendac Jagel GmbH 
zuständig. Sollte es zu erheblichen Verzögerungen bei der 
Abholung kommen, melden Sie dies bitte an Ihre zuständi-
ge Veterinärbehörde und informieren Sie gern Ihre Kreisge-
schäftsstelle.

Sarina Andresen, BVSH
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